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Artikel 22: [Europol]

(1) Europol hat den Auftrag, die Tätigkeit der Polizeibehörden der Mitgliedstaaten sowie

deren gegenseitige Zusammenarbeit bei der Prävention und Bekämpfung der zwei oder mehrere

Mitgliedstaaten betreffenden schweren Kriminalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen,

die ein gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der Union ist, zu unterstützen

und zu fördern.

(2) Das Europäische Parlament und der Rat legen nach dem Gesetzgebungsverfahren die

Struktur, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Europol fest. Diese Auf-

gaben können umfassen:

− das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen der von den Behörden der

Mitgliedstaaten oder Drittstaaten oder von den Dienststellen von Nicht-EU-Stellen über-

mittelten Informationen;

− die Koordinierung, Organisation und Durchführung operativer Ermittlungen und Maßnahmen,

die gemeinsam mit den Stellen der Mitgliedstaaten oder im Rahmen gemeinsamer

Ermittlungsgruppen erfolgen.

In dem Gesetz nach Unterabsatz 1 werden ferner die Modalitäten für die Kontrolle der Tätigkeiten

von Europol durch das Europäische Parlament, an der die nationalen Parlamente beteiligt werden,

festgelegt.

(3) Europol darf operative Maßnahmen nur in Verbindung und in Absprache mit den

Stellen des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten ergreifen, dessen/deren Hoheitsgebiet betroffen

ist. Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der betref-



fenden nationalen Behörden.

(4) Der Rat kann einstimmig durch Gesetz nach Anhörung des Europäischen Parlaments

weitergehende operative Zuständigkeiten für Europol vorsehen und die in Abs. 2, erster und zweiter

Spiegelstrich genannten Aufgaben von Europol ergänzen.

Explanation:

Der Union sollte in einem neuen Art. 22 Absatz 4 die Möglichkeit eingeräumt werden, durch

einstimmigen Ratsbeschluss Europol in bestimmten Bereichen operationelle Befugnisse zu

verleihen, damit Europolbeamte in Zukunft etwa Zwangsmaßnahmen vornehmen können.

Zusätzlich sollte nach dem gleichen Verfahren der Aufgabenbereich Europols erweitert

werden können. Da dieser Bereich zu den Kernaufgaben der Mitgliedstaaten zählt, sollte der

Rat einstimmig entscheiden.


